
\................. . . -------'-'-'--"""''

'''''''''

oal ]l ~\

o. 4 l ,& -l--
GA f0.9 '

WO .- S D : äO -35o

g
'\

0 L -.l

© .#-ÄNDERUNGSBEREICH 1.. ü\
Ü \.

.\ W
Ä

'B Q

'

/

g

''''-\.... T 7o W@

F . ---; --
.1

3.
S.o

/

.\

''''F-
b

16S

0
0

.!

F

TE

G, 4 'n

GA :.0.9 , E
--W/D.+ D 28-35o""+\ '''+--h o,z. l ,4\

GA j.0.9 '
WD + SD' 28 35o

\

Ö
:'::=:=:=:;'=:-:-:==' :. - - :.. .' : "'.:i:=e=

\

S, 6

GA '0,9
.-'q

WD . S
\

\

.J



LEGENDE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs. l Nr. l BauGB)

Allgemeines Wohngebiet ($ 4 BauNVO)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs. l Nr. l BauGB)

Grundflächenzahl ($ 16 Abs- 2. $ 19 BauNVO)

FH = 10 m Firsthöhe ($ 16 Abs. 2, $ 18 BauNVO) / Hier: 10 m über Straße
(Bezugshöhe siehe Punkt 3 der planungsrechtl. Feststsetzungen)

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE FLÄCHEN. STELLUNG BAlll SCHER Jshii n'-r--
($9Abs.l Nr.2BauGB) ' ' ''''-- n'-'''-'clu

o#ene Bauweise, nur Einzel- u. Doppelhäuser zulässig

?i;g:iim:g' Baugrenze mit überbaubarer Grundstücksfläche
($ 23 Abs. l u. 3 BauNVO)

GRUN- UND FREIFLÄCHEN
($ 9 Abs. l Nr. 15, 16, 20. 24 ,25 BauGB)

private Grünflächen
($ 9 Abs. l Nr. 15 u. Abs. 6 BauGB)

SONSTIGES

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1 . Planänderung

20-35o
Dachneigung mit Toleranzbereich ($ 86 Abs. l Nr. l LBauO)
Mit Geh
($ 9 Abs

Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
l Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

vorhandene Flurstücksgrenzen

DIE TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN IM BEIHEFT SIND BESTANDTEIL DES
BEBAUUNGSPLANS, DIE BEGRÜNDUNG LIEGT BEI.



1 . Änderun

GEMEINDE EBERTSHEIM ORTSTEIL RODENBACH
BEBAUUNGSPLAN ''AM RIEDWEG'' 1. ÄNDERUNG

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 18. August 1997 (BGBI. l S. 2081)

in Verbindung mit der

S ËläBSUUI :gTFl:H llËIF% =w?''--.''"-

Inhalt

l

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10

Geltungsbereich

Art der baulichen Nutzung im Bereich der Änderungsflächen

Maß der baulichen Nutzung

Grundstücksgröße

Höhenlage der baulichen Anlagen

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

Begrenzung der höchstzulässigen Zahl der Wohneinheiten in einem Gebäude

Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind

Nebenanlagen, Garagen. KFZ-Stellplätze oder Carports

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Flächen die zur

Textliche Festsetzungen Seite l von 6 Seiten



l Geltungsbereich

Die Planänderungen beziehen sich auf das Flurstück 255 teilw.. 257/1 , 258/1 teilw

2 Art der baulichen Nutzung im Bereich der Änderunnsflächen
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB) ' ''---

Bedeutung der Eintragungen in der Nutzungsschablone

WA= allgemeines Wohngebiet gemäß $ 4 BauNVO

Allgemein zulässig sind gemäß $ 4 Abs. 2 BauNVO:
1. Wohngebäude

d e der Versorgung des Gebiets d enenden Läden. Schank- und Speisewirtschaften

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle. soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

sowie gemäß $ 1 Abs. 6 BauNVO
4. Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
5. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Nicht zulässig gemäß $ 1 Abs
1. Anlagen für Verwaltung.
2. Gartenbaubetriebe. '
3. Tankstellen

6 BauNVO sind

3 Maß der baulichen Nutzung
($ 9 Abs. l Nr.l BauGB in Verbindung mit $ 16 Abs. 2 und $ 18 Abs l BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird wie folgt festgesetzt:

Grundflächenzahl: 0.4

Firsthöhe: 10 m

Bezugshöhe st die Höhe. die in der Mitte der gesamten am Grundstück anliegenden
wird. egr enzungsnnle (t<iedstraße) an der Oberkante des fertigen Straßenniveaus gemessen

4 Grundstücksgröße
($ 9 Abs. l Nr. 3 BauGB)

Die Baugrundstücke dürfen eine Mindestgröße von 400 m: nicht unterschreiten

5 Höhenlage der baulichen Anlagen
($ 9 Abs. 2 BauGB) '

Die Sockelhöhe. gemessen Zwischen der Oberkante der Kellerrohbaudecke und Oberkante des
fertigen Straßenniveaus(Bezugshöhe siehe 3.), darf maximal 3.00 m betragen.

6 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

Të;ÜëRä"Fä;ËëËÜRäG'
Seite 2 von 6 Seiten



6. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB in Verbindung mit $$ 22 u. 23 BauNVO)

6. 1 Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt
Hier sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

6.2 Hausgruppen (Reihenhäuser) sind nicht zulässig.

7. Begrenzung der höchstzulässigen Zahl der Wohneinheiten in einem Gebäude
($ 9 Abs l Nr. 6 BauGB)

Pro Gebäude sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig
Bei Doppelhäusern gilt diese Festsetzung für jede Doppelhaushälfte

8. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbest
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind
($ 9 Abs. l Nr. 1 1 u. 26 BauGB)

Parallel zur Straßenbegrenzungslinie kann eine F
Erschließungsanlagen in Anspruch genommen werden.

9. Nebenanlagen, Garagen, KFZ-Stellplätze oder Carports
($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB i.V.m. $$ 12 u. 14 Abs. l BauNVO)

9.1 Nebenanlagen. Garagen oder Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
zulässig

9.2 Vor Garagen ist eine zusätzliche Abstandsfläche (zur Straßenbegrenzungslinie) von mindestens 5.00
m Länge zu schaffen

10. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
($ 9 Abs.l Nr.25 BauGB)

10.1 Zu pflanzende Einzelbäume müssen einen Stammumfang von mondes
m Stammhöhe. aufweisen. '

(siehe auch 2.2 u. 2.3 der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen)

GEMEINDE EBERTSHEIM Ortsteil Rodenbach Bebauun lanS 'Am Riedwe l AnderunS

immung und Flächen, die zur

läche bis 0.50 ders tellun gzu m zur S von

tens 14 cm gemessen in 1 .00S

Textliche Festsetzungen Seite 3 von 6 Seiten



1 . Anderun

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GESTALTUNGSSATZUNG

Rechtsgrundlage

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in Kraft seit 1. April 1995.

Inhalt

l

2

3.

4.

Außere Gestaltung baulicher Anlagen

Gestaltung der Stellplätze und unbebauter Grundstücksflächen

Einfriedungen. Abgrenzungen und deren Gestaltung

Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1.

1.1

l.l.l

Außere Gestaltung baulicher Anlagen
($ 86 Abs. l Nr. l LBauO)

Dachaestaltuna

Dachform

Für die Änderungsbereiche des Bebauungsplans sind Satteldächer oder aus Satteldächern
zusammengesetzte Dächer und Walmdächer zulässig

Auf Garagen und sonstigen Nebenanlagen im Sinne des $ 14 BauNVO sind auch bearünte
Flachdächer zulässig.

Bei Garagen, die nicht in den Hauptbaukorper integriert sind und kein geneigtes Dach besitzen. ist

ubstrat betragerl l ulluii. uci auluau aer riacnaacnoegrilnung muß mindestens 10 cm
Mit Nebengebäuden im Sinne des $ 14 BauNVO, Gartenlauben und GeräteschuDnen ist
entsprechend zu verfahren.

Nebenfirstrichtungen sind bis zu einer Länge von zwei Dritteln der Hauptfirstrichtung zulässlg
Dgchneiquna

Die zulässige Dachneigung beträgt 20-35 Grad für Sattel - und Walmdächer.
Bei Nebenanlagen und Garagen sind auch geringere Neigungen zulässig.

Dacheindeckun

Als Dacheindeckung sind nur Ziegel oder Betondachsteine zulässig. Die Farbgebung hat ftlr alle
genelgtenDächerinrotenbisdunkelbraunenTönenzuerfolgen. ' ' ' ' '

Der Dachüberstand darf an der Traufseite nicht weniger als 40 cm und am Ortqanq bei freistehenden
Giebeln nicht weniger als 20 cm betragen

Die Regenrinne ist als vorgehängte. offene Regenrinne auszubilden

Für Grenzwände gelten diese Festsetzungen nicht.

1.1.2

1.1.3

1 .1 .4

Textliche Festsetzungen Seite 4 von 6 Seiten



1 . Änderun

1 . 1 .5 Dachaufbauten

Gauben sind nur in Form von Satteldach-, Dreiecks- oder Walmdachgauben zulässig

B'H :U H ::l:Self! !:! : m:::nf::l,
von der G ebelseite beträgt mindestens 1 .25 m. n gleicher Höhe angeordnet werden. Der Abstand

Dachflächenfenster sind zulässig

Dachseite einzeln inder als Stumme sinde nicht breiter als 1/3 der Trauflänge der ihnen zugeordneten

2.

2.1

Gestaltung der Stellplätze und unbebauten Grundstücksflächen
($ 86 Abs. l Nr. 3 LBauO)

Die Flächen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und den Gebäuden sind
der Zufahrten: Stellplätze und Zuwegungen - gärtnerisch anzulegen.
Arbeits- oder Lagerplätze sind hier nicht zulässig. '

unter Berücksichtigung

2.2
Je angefangener 200 m:tenundstücksfläche sind mindestens ein Baum der Pflanzliste 2.1.1 zu
(siehe auch 10. der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen) ',,/

2.3
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zu mindestens 80 % gärtnerisch anzulegen und zu
mindestens 30 % dauerhaft zu bepflanzen und zu pflegen (siehe Pflanzliste / Anhang).
(siehe auch 10. der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen) ' " - ='

3.

3.1

Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung
($ 86 Abs. l Nr. 3 LBauO) '

Zwischen Vorderkante Baukörper und Straßenbegrenzungslinie sind entlang den

H sIgG XE %HH Häh I!:I:"..
3.2

3.3

Bezüglich der Errichtung von Einfriedungsanlagen entlang der Grundstücke zur landwirtschaftlichen
Nutzfläche ist das Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz $ 42 zu berücksichtigen.

Abstellplätze für Mülltonnen sind durch begrünte bauliche Maßnahmen oder dichte Benflanzunn \for
unmittelbarer Einsicht und Sonneneinstrahlung zu schützen. ' '' --''''- '--' 'u -v-

4.

4.1

Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen
($ 86 Abs. l Nr. 3 LBauO) '

Werbeanlaaen

EäHiEIE3 1111ii H11ilK:1%lHglHlh=='

Textliche Festsetzungen Seite 5 von 6 Seiten



GEMEINDE EBERTSHEIM Ortsteil Rodenbach Bebauungsplan "Am Riedwei 1 . Anderun

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und auf der der Geschäftsstraße zugewandten
Seite der Gebäude zulässig. Werbeanlagen und Schriften dürfen nur bis zu der Höhe der Fenster
brüstung des l . Obergeschosses reichem ihre Höhe darf 60 cm nicht überschreiten
Die Breite der Werbeanlagen darf 3.00 m nicht überschreiten (von dieser Festsetzung kann
abgewichen werden. sofern städtebauliche Aspekte dies begründen).

Bei der Ausführung von Werbeanlagen ist eine handwerkliche Gestaltung den häufig aufdringlichen
großen Reklameträgern oder Lichtreklamen vorzuziehen

Zulässig sind

auf die Fassade farblich zurückhaltend gemalte Schriftzüge.
hinterleuchtete Hohlschrifttafeln.
massive, nicht durchscheinende. dunkle Einzelbuchstaben.
die von der Wand abgesetzt sind.
bemalte Blechtafeln.
schmiedeeiserne Ausleger mit dazu passenden Schildern und Symbolen

Unzulässig sind

Großflächenwerbung als selbstleuchtende Werbeträger.
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht.
serienmäßige Werbeanlagen, die sich nicht in die Umgebung einfügen.
grelle Farbtöne (rot, gelb und grün nur in gedeckten Farbtönen verwenden)
Außenleuchten als Fassadenschmuckelemente zu Werbezwecken

Die Pflanzliste ist Bestandteil des Anhangs zu den Textlichen Festsetzungen

Aufgestellt im Auftrag der Gemeinde Ebertsheim

Dipl.-Ing. Matthias Braun Stadtplaner

Frankenthal, im Mai 1999/S037EB/tf990505

Textliche Festsetzungen Seite 6 von 6 Seiten
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VERFAHRENSVERMERKE l.ÄNDERUNG
L.A!!gerungsbesg!!!!!ß;

Der Rat der Gemeinde Ebertsheim hat in seiner Sitzung
am......lllZ$..a.(2S2.91}....die 1 . Änderung des Bebauungsplans beschlossen.

fusses:

Die ortsübliche Beklllllljllil3ë:l1lg g12)Anderungsbeschiusses gemäß $ 2 Abs. l

lange:

::====,::.38::W.&fl:====!."'' ''TT,' ,'";' ; ' ".;.'
Die Frist für die Abgabe der Stellungnahmen endete am ...sl?.ië<2:S:.Eilig........

Die Bürgerbeteiligung gemäß $ 3 Abs. l BauGB erfolgte aM2;(B.Sgl:Zg.agß'

Qtwurfes:

H
./;............ bis zum .......Z............. aus.

..24'............. bis zum ...... .X'............. aus.

m:E?H :: :==:2.{.2:uGB in der Zeit vom
us.

!ans:

Aufgrund der $$ 1 bis 4 und 8 bis 10 BauGB hat der Stadtrat nach
vorangegangener Prl1llBg der Anregungen und Bedenken den Bebauungsplan in
seiner Sitzung am ...i=2..3:.6Zt.s93. . .... als Satzung beschlossen.

Z. Bekanntmachyn

Die ortsüblche Bekanntmachung gemäß $ 10 BauGB erfolgte am

Der Bebauungsplan (l. Änderung). bestehend aus: Planzeichnung, Textlichen
Festsetzungen, Textliche Festsetzungen im Schriftteil zur 1. Planänderung,
Begründung und Satzung stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit dem Willen
des Gemeinderates überein.

Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde
eingehalten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner



RECHTSGRUNDLAGEN 1 . ANDERUNG
1. Baygg$Qt?byQb (Bau GB)

in der Fassung vom 18. August 1997(BGBI. l S. 2081),

2 Verordung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der Fassung vom 23. Januar 1990(BGBI. IS 132),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von
Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland
(Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22. April 1993
(BGBI. l S. 479)

3 Verordnung über die Ausarbeitung
Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV0 90)

in der Fassung vom 18. Dezember 1990
sowie die Anlage zur PlanzV0 90 (BGBI. 1991 1 S.58)

der Bauleit läne sowie über die

4. Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz(LBauO)
in der Fassung vom 8. März 1995 (GVBL. S. 19) /

5 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz(GemO)
in der Fassung vom 31. Januar 1994(GVBL. S. 153)

sowie Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung
(GemODVO) vom 21. Februar 1974 (GVBL. S. 98), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Landesgesetzes zur Fortführung der Verwaltungsvereinfachung vom 08.
April 1991

6 Gesetz über Naturschutz und Landschgß$pflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. März 1987
zuletzt geändert durch Art. 5 Investitionserleichterungs
gesetz vom 22. 4. 1993 (BGBI. l S. 481)

und Wohnbauland

7 Landesgesetz über Naturschutz- und Landschaftsofleae
(Landespflegegesetz - LPfIG)

in der Fassung vom 5. Februar 1979 (GVBL. S.36),

zuletzt geändert durch Artikel l des Zweiten Landesgesetzes zur Änderung
des Landespflegegesetzes vom 14. Juni 1 994 (GVBL. S. 280)

8. Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts

(Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
in der Fassung vom 5. April 1 995

9 Nachbarrechtsgesetz fur Rheinland-Pfalz vom 15:Juni 1970
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(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990

(BGBI. l S. 880, zuletzt geändert durch G v. 27.6.1994, BGBI. l S. 1440)

gesetz zum Schutz vor Schädliche



GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

Begründung zur Bebauungsplanänderung

Gemeinde Ebertsheim

Bebauungsplan "Am Riedweg" 1. Änderung

Inhalt

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10

Anderungsbeschluß
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
Geltungsbereiche der Planänderung
Bestandssituation der Änderungsflächen

Planungsüberlegungen, Ziele, Vorgaben und Grundzüge der Gestaltung
Erläuterungen und Auswirkungen der Planung und der Textlichen Festsetzungen,
Begründung und Abwägung
Bodenordnung
Flächenbilanz Änderungsbereiche
Kosten der Erschließung
Empfehlung

l Anderungsbeschluß

Dle Gemeinde Ebertsheim beabsichtigt, die bebaute Ortslage des Ortsteils Rodenbach in Richtung
Westen zu erweitern, da eine gesteigerte Nachfrage nach Wohnbauflächen besteht. Es sind
Voraussetzungen zu schaffen, die eine geordnete städtebauliche Weiterentwicklung der Gemeinde
gewährleisten

Um Nutzungskonflikte zu vermeiden und eine effiziente Erschließung des westlichen Gebiets zu

sichern. ist die 1. Planänderung des Bebauungsplans "Am Riedweg" notwendig.

2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der bestehende Bebauungsplan ist aus den Vorgaben des Flächennutzungsplans entwickelt.
Bei den Neuplanungen werden keine wesentlichen Gebietserweiterungen vorgenommen. Der
angelegte Wirtschaftswegestich (Flurstücksnummer: 257/1 ) wird in seiner jetzigen Form nicht mehr

benötigt. da die gesamten Flächen nördlich des Erschließungswegs. der zum Sportgelände führt. zu
einem Flurstück zusammengelegt wurden und deshalb über diesen anfahrbar bzw. erschlossen sind

Der im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan ausgewiesene Kinderspielplatz soll zugunsten eine
Wohnbaufläche entfallen. Ein Kinderspielplatz ist in der geltenden Flächennutzunqsplanunq nicht
ausgewiesen

Bezüglich der Gebietsarten sind keine Veränderungen beabsichtigt.

Der bestehende Bebauungsplan und die Neuplanungen entsprechen somit umfassend dem gültigen
Flächennutzungsplan

Begründung Seite l



GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

3 Geltungsbereich der Planänderungen

Die Planänderungen beziehen sich auf die Flurstücke 255 teilw.
Das Plangebiet wird im Nordwesten um ca. 360 m: erweitert.

257/1. 258/1 teilw

Für alle weiteren Flächen

.Zementasbestwellplatten'
des Bebauungsplans .Am Riedweg" bleiben. mit Ausnahme des Wortes
unter Punkt 2.2.1. die Festsetzungen verbindlich.

4. Bestandssituation der Änderungsfläche

Die Änderungsfläche ist zur Zeit landwirtschaftlich genutzt. Sie schließt im Süden direkt an den
Riedweg an, der auf seiner Südseite angebaut ist. Im Westen und Norden wird die Fläche ebenfalls
landwirtschaftlich genutzt. Im Osten befindet sich ein Wirtschaftsweg. an den östlich die nördliche
Wohnbebauung entlang dem Riedweg anschließt.

Das Gelände ist in Richtung Süden geneigt und hat zur Straße hin eine ca. 2 m hohe Böschung.
/

5
Planungsüberlegungen, Ziele, Vorgaben und Grundzüge der Gestaltung

Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplans beabsichtigt die Gemeinde Ebertsheim

eine Erweiterung der Bauflächen in Richtung Westen. Der zur Zeit geltende Flächennutzungsplan
sieht bereits eine bauliche Erweiterung der Ortslage südlich des Riedweges in Richtung Westen vor.
Um eine kostengilnstige Erschließung umsetzen zu können, sollte im Rahmen der
Flächennutzungsplanung bzw. bei einer weitergehenden Bauleitplanung (Parallelverfahren) über eine
Bebauung nördlich des zum Sportgelände führenden Riedwegs nachgedacht werden

Es ist deshalb notwendig. einen städtebaulich geordneten Übergang zwischen der bestehenden
Bebauung und der geplanten westlichen Erweiterung zu schaffen.

Aus diesem Grund wurde über die Erforderlichkeit des vorhandenen Wirtschaftswegeanschlusses

nachgedacht. Gegenüber der dargestellten Flurstücksgrenzen des Bebauungsplans "Am Riedweg'
zeigen die aktuellen Katastergrundlagen, daß die nördlich und westlich des Plangebiets gelegenen
Grundstücke - wahrscheinlich im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens - neugeordnet wurden.

An der Nord- und Westgrenze des Bebauungsplangebiets ist ein einziges Grundstück, das Flurstück
255, entstanden. Eine Andienung dieses Grundstilcks über die öffentliche Verkehrsfläche ist weiter
westlich der zur Zeit ausgewiesenen Wegefläche über den Riedweg (Zufahrt zum Sportgelände)
ohne weitere bauliche Maßnahmen möglich. Bei der beabsichtigten Erweiterung der Wohn. bzw.
Mischgebietsflächen in Richtung Westen ist es städtebaulich und verkehrstechnisch nicht sinnvoll

den landwirtschaftlichen Verkehr zwischen zwei Wohngebäuden auf dem angelegten steilen
Wirtschaftswegestich zu führen. Eine Anbindung der landwirtschaftlichen Flächen ist weiter im
Westen wo keine so starken Niveauunterschiede (Böschung) zu überwinden sind, günstiger.
Außerdem kann die Wegefläche eingespart werden. -"'

BegrClndung
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GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

Der jetzt ausgewiesene Kinderspielplatz wäre bei einer Baugebietserweiterung direkt Zwischen
Wohngebäuden angeordnet. Das Konfliktpotential (Lärm. Verkehr) wäre deshalb höher als am Rand
der Bebauung. Bei einer Bauflächenerweiterung ist der geplante, aber zur Zeit noch nicht realisierte
Standort Kinderspielplatz' nicht optimal. Außerdem ist die Ausstattung der Gemeinde mit
Kinderspielplätzen durch die Flächen am Radlerheim, im Königsring und am Leberstein und deren
Ausstattung bereits gut. Trotz den neu zu entwickelnden Baugebieten "ln den Apfelgärten" und die
Erweiterungen im Bereich "Am Riedweg" sind an diesen Standorten ausreichende

Spielplatzkapazitäten vorhanden (siehe Anlage). Zu den vorhandenen angelegten Kinderspielplätzen
sind besonders für den Ortsteil Rodenbach der Sportplatz und auch die weiten Freiflächen in der
Umgebung dieses Baugebiets von besonderer Bedeutung als natürliche Kinderspielbereiche. Die
Verkehrssituation im Gebiet läßt außerdem Kinderspiel im öffentlichen Straßenraum zu. Eine
Widmung der innerörtlichen Nebenstraßen und eine damit einhergehende Umgestaltung der
Straßenräume stellt weiterhin ein großes Potential von Kommunikations-, Spiel- und Freizeitflächen
im Ort dar

Ein weiterer Kinderspielplatz ist deshalb bei der vorliegenden Bevölkerungsstruktur und
Bebauungsdichte nicht zwingend erforderlich

Im 1 . Änderungsplan wurde deshalb der ausgewiesene Kinderspielplatzstandort aufgegeben.

Die neuen Bauflächen. die im Rahmen der 1. Änderung zum Bebauungsplan ausgewiesen sind
sollen in ihrer Gestaltung die vorhandene Baustruktur weiterentwickeln. Die tatsächliche realisierte

Bebauung im Baugebiet .Am Riedweg" und nicht die mögliche Ausnutzung und Gestaltung der
Grundsttlcke auf Grundlage der z.Zt. geltenden Festsetzungen sind dabei der Maßstab für die neuen

Bauflächen. Die Festsetzungen sollen somit den Rahmen für die Gestaltung des Übergangsbereichs
zwischen bestehendem Baugebiet und geplanten neuen Bauflächen bilden. Aus diesem Grund
wurde für die Bebauung eine äußere Kubatur festgeschrieben. die den maximalen Rahmen fUr eine

Bebauung gibt, der es ermöglicht, keine unnötigen Belastungen für die bestehende Bebauung zu
provozieren. Durch die Festsetzungen der Zahl der möglichen Wohneinheiten in einem Gebäude und
die Grundstücksgröße werden die Einheiten für die Bebauung durch Investoren. die eine

unverträgliche Verdichtung erzeugen könnten (Verkehrsbelastung der umliegenden Wohnbereiche).unattraktiv. ' ' '

6.

6.1

Erläuterungen und Auswirkungen der Planung und der Textlichen Festsetzungen,
Begründung und Abwägung ' ''' ''

Die Erschließung ftlr die umgewidmeten Flächen ist bereits
bestehende Wirtschaftswegeanschluß ist zu entfernen.

umfassend vorhanden Lediglich der

Ruhender Verkehr

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs ist auf den privaten Grundstücken nachzuweisen. Die
Textlichen Festsetzungen zur Bebauungsplanänderung sind darauf abgestimmt (5 m Abstand von

Begründung
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GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ANDERUNG

Straßenbegrenzungslinie zur Garagenvorderkante). Der bestehende Straßenraum ist so breit. daß im
öffentlichen Bereich entlang der Straße längsgeparkt werden kann. Insgesamt sollte der
Straßenraum durch Begrünungsmaßnahmen aufgewertet werden

6.2 Technische Infrastruktur

Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen können innerhalb der Straßenverkehrsflächen unterge-
bracht werden bzw. sind bereits vorhanden. Die Versorgung eventueller Erweiterungsflächen der
Ortslage in Richtung Westen ist dabei zu berücksichtigen.

Für die bestehende 0,4 KV Leitung wurde eine Fläche mit Geh-. Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt.
Zu beiden Seiten der Leitung ist ein je 1.50 m breiter Schutzstreifen entsprechend der Forderungen
des Betreibers zu sichern.

6.3 Nutzun

Die bestehende Nutzungsart soll grundsätzlich auch für die Planänderungsbereiche erhalten und
weiterentwickelt werden. Die Wohngebietsnutzung ($ 4 BauNVO) soll lediglich insofern
eingeschränkt werden, daß:

1. Anlagen für Verwaltung,
2. Gartenbaubetriebe,
3. Tankstellen,

/

nicht zulässig sind

Die unter 1 . bezeichneten Nutzungen sind im Ortskern unterzubringen.
Die Unterbringung eines Gartenbaubetriebs würde an den überplanten Bereichen eine zu große
Flächeninanspruchnahme erfordern.

Tankstellen ziehen Verkehr an. der in diesem Randbereich nicht erwünscht ist

Maß der Baulichen Nutzung

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird im gesamten Gebiet nicht verändert und mit 0.4 festgesetzt.
Durch die Festsetzungen der äußeren Kubatur (FH 10m, DN 20-35 Grad. Breite der überbaubaren
Grundstücksflächen) der Gebäude ist die Festsetzung einer Geschoßflächenzahl nicht erforderlich
Die Größe der Wohn- bzw. Nutzflächen ist. sofern sie keine Verstärkung der Nutzungsintensität nach
sich zieht. für die Baugebiete unproblematisch.

Die Firsthöhe darf nicht höher als 10.0 m sein. Die Höhe der umgebenden Bebauung wird damit
aufgenommen. In Verbindung mit der Festsetzung zur Bezugshöhe und der Höhenlage des Sockels
fügt sich die mögliche Neubebauung in den umgebenden Bestand ein

Begründung Seite 4



GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

6.4 Festsetzungen zur äußeren Gestaltun-

Für die Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen und zur
Freiraumgestaltung wurden ortscharakteristische Merkmale herausgearbeitet. Auf die Gestaltung soll
besonders im öffentlichen Raum geachtet werden

Die Dachflächen sind wegen der relativ großen flächenmäßigen Wirkung von besonderer Bedeutung
für das Ortsbild. Die Festsetzungen über Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung, Dachüberstand
und Traufausbildung sowie die Form und Dimension der Dachaufbauten und Dachflächenfenster
sind auf die bestehenden Strukturen abgestimmt und sollen die homogene gestalterische
Entwicklung des Ortsbilds unterstützen. Ebenso verstehen sich die Festsetzungen zur
Fassadengestaltung, Einfriedung (das Nachbarrechtsgesetz ftlr Rheinland-Pfalz ist zu
berücksichtigen) und die Festsetzungen zu den Werbeanlagen

6.5 Gr!!!b:u nd Freiflächen (ökologische Aspekte)

Da sich gegenüber der jetzigen Bebauungsmöglichkeiten bezüglich des Eingriffs in Natur und
Landschaft nur unwesentliche Veränderungen ergeben (Versiegelungsmöglichkeiten). wurde nicht
eigens ein Landespflegerischer Planungsbeitrag für die Planänderungen erarbeitet.
Um die entstehenden Eingriffe auszugleichen, wurden Festsetzungen für die nicht überbaubaren
Grundstücksbereiche getroffen. die die jetzige ökologische Wertigkeit des Grünbestands erheblich
aufwerten. Siehe hierzu die Festsetzungen unter Punkt 9. u. 10 der bauplanungsrechtlichen

Festsetzungen und Punkt 1.1.1 und 2. der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen
Zusätzlich wird empfohlen, die Oberflächenwässer auf den privaten Grundstücken zu versickern
bzw. diese als Brauchwasser oder Gartenwasser aufzufangen und zu nutzen. soweit dies bei dieser
in Richtung Süden gerichteten Hangneigung möglich ist. Es ist jedoch zu beachten. daß es bei der
Nutzung von Dachablaufwasser im Privathaushalt zu ungeahnten Hygieneproblemen kommen kann
Trotz der Existenz der DIN-1988 Teil 4 (die die technische Ausführung von Brauchwasseranlagen
regelt) und Beauftragung eines Fachbetriebes mit der Installation der Hausleitung. ist das Risiko
einer akzidentellen Fehlbildung bei der Installation eines zweiten Leitungssystems grundsätzlich
gegeben. Dies ergibt sich vor allem aus der Notwendigkeit einer Einspeisung von Trinkwasser in die

Regenwassertanks während einer längeren Trockenperiode. Obwohl bei Beachtung der
einschlägigen Rechtsvorschriften und technischen Normen die Installation einer Brauchwasseranlage
keinerlei Genehmigung bedarf ist es u. E. aus den dargelegten Grtlnden erforderlich, daß alle
Brauchwasserinstallationen den Verbandsgemeindewerken zwecks hygienetechnischer

Uberwachung zu melden sind. In der Hygienebranche ist man sich weitgehend einig. daß die
Nutzung von Dachablaufwasser auf Gartenbewässerung, Reinigung (z.B. von landwirtschaftlichen

Geräten) und Toilettenspülung jnicht zum Wäsche waschen) einzuschränken ist.
Außerdem ist für den Bau spezieller Versickerungseinrichtungen darauf hinzuweisen. daß eine
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. Beim Anlegen von Versickerungsteichen. Zisternen u.ä
ist das Anlegen eines entsprechenden Überlaufes in die Kanalisation u. E. unverzichtbar. da bei
Hochwasserspitzen Folgen für die Unterliegen auftreten

Begründung Seite 5



GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

Aus hygienischen Gründen muß auf die Standortwahl der "Grünen bzw Braunen Tonne' geachtet
werden, die nur an schattigen. kühlen Stellen aufgestellt werden darf.

7 Bodenordnung

Für die Ordnung von Grund und Boden ist eine freiwillige Bodenordnung vorgesehen

8 Flächenbilanz Änderungsbereiche

Die Fläche des Änderungsbereichs hat eine Größe von ca. 0.18 ha.
Der bestehende Geltungsbereich des Bebauungsplans "Am Riedweg" wurde hierbei um ca. 360 m2
erweitert. Bei den Änderungsbereichsflächen handelt es sich in der Neuplanung ausschließlich um
private Grundstücksflächen

9 Kosten der Erschließung

Die öffentliche Erschließung der neu entstehenden Baugrundstücke ist bereits vorhanden

/

10 Empfehlung

Der Baubeginn ist den Trägern öffentlicher Belange, sofern sie in ihren Kompetenzen tangiert werden
können. frËlhzeitig anzuzeigen. Dadurch ist eine koordinierte Ausführung der Erschließungs-
maßnahmen möglich.

Die ausführenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes
hinzuweisen.

Bei Baumaßnahmen ist auf die bestehenden Leitungen zu achten

Bearbeitet im Auftrag der Gemeinde Ebertsheim

Dipl.-Ing. Matthias Braun Stadtplaner

Frankenthal, im Mai 1999 /mb/S037EB\bg990505
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Anlage

B lchdaunasbdcht

tiber dio sichothoitstachn]sche Übapratung dos öfTont]]ction Spia]p]atzn

Am Radldtlulm. =büiüiah
am O1.07.t997

lodenbach

Teilnehmer:

Herr Stein
Hen Diomor
Herr Heftet

(l. BelgporüneteO
(Q8melnd+
(eein+lndeulttüllw llnungsverband}

F)

l Ger8h und Anlagen (AufllRung)

Doppolschaukol
SochseckkloKenlnheR
TumtNtscho
Federttere

2.

2.1

n

Doppelschaukel /

An der Schaukel solle Im Sdiaulnlbetefch. in don Aus18ufbonoidlao (mlt mindestens 2.00 m)
sowie in don witllchen Slcherhoäsboroldnn stoßdämpfbndor Untargmnd (z.B. 20 cm Sandschiit-
tung) vaüanden sein.

2.2

2.2.1

doch eckHeuatdnlnlt

Im Umkreis des Splelgor#tos solRon 31chothobbonicho fni bleiben. Sldtaäaitsbomicho sind
notwendige Freilüumo mlt Mlfidostabstündon von mindestens 1 ,50 m in Spwng- und möglicher
Fatlrichtung:

zwischen Splobodteh unis 8autdlon, }+acken, Spialgedtoinfaaung u.ä..
zwischen spl+lgerüten und VofkohrsDonidlon.

2.2.2

2.3

An dem Spiolgarät sahen dla Sdtmubnt nntHezogen werüon

Tumirutsche

Der Rutschenauslauf sollte auf S.. 35 an ObntcaMe Boden abgasonH welüon. ARemativ ist der
Bereich dos Rutschorieuslauf9 md stoßdümpfondon Mataäallon (Safld/Feinkios o.ä.} aufzufüllen.

2.4 Fodertiare

Keine stcherheitstadinlschon BoanstanawtgBa

3.

3.1

Son8t$a08

Einfriedung

Dor Spiolplaa solRo entlang der Stnßo oingoModa werden

26-'ftB--1998 88:34 +49 6359 85EX36 S . 82
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Anlage

i)bor dlo slchortnltstochnlscho t)bolpNfurw dn öffentlichen Spiolplalzes

Könlqsdng. Ebett8heim
an 01.07.1997

Herr Stein
Herr Diener
Hen Redet

(l. BdOeotdneur)
(Gemdöüüiömttglled)
(Gnlnlndeunlbllvenich t'ungsverband)

l Geräte (Aufllstutlg)

Seilbahn
Beach-/Volloybaltn tz
Wippe
Trampolin
Sochseclülottoroinlvoit
Feaertielwippe
Turmmtsche ,
Sachseckschaukel
Stnetballkorb

2. Sichorhoitstechl B

2.1

2.1 .1

2.1 .2

2.1 .3

Seilbahn

Dle fehlenden Dmlttsöllklommot\ solRon OQäna werden

Das Tragsoil sollte n8u befntlgt wetüel}

An dor Staltstatlan Hegt dn Achsholz RIEM vollflächig auf don SeKottkmuzon äuf und sollte
neu befestigt werden.

2.1.4 Die Bodenfreiheit dn Sollbahn solle - gomesson von du Unteüante der Sitzfläche bei ei
ner Belastung voR mln. 1000 N - mlndesont8 400 mm botmgoa.

2.1 .S

2.2

Das ObeöänQondo Ttagsell sollte am Achsüalkon befestigt werden
/

Beach./Volleyballnetz

den (siena DIN 7928 Toll l).

Die Fundamentköpfo können euch mR Foltschutzplatten UDorUeckt worden

26''FEB-1998 88=35 +49 6359 858a6
95Z
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2.3 Wtppe

Die freie Fallhöho da VVTppsdtoukol soho on
1 ,00 m botmgan.

Ißer Stelle des 3ch8ukolbenichs mohr als

2.4 Trampolin

Im Umkmls dos Splelgerütes Balken SlchoMe+tsbenicho frei bleiben. SicheMoitsbonicho
sind notwendige Fnltüumo mlt Mlndoäaöst8ndon von mindestens 1.50 m in Sprang- und
möglicher Faltäclttung:

zwischen Spldgerüten und Bautdlon. Hnkon. Splolgerätoinfassung u.ä
zwlschon 8pblgotütoti und Vortehnbomldion.

2.S Sechseck8chaukal

Siehe Punkt 2.2

3

Keine sichoMeitstochnischon B08nstandutlgon

4.

4.1

7

Einfriedung

Da nach URS6fBf Auffa88ung nich au8geschlassen waden kann. daß dor angronzonde
8achlauf auch zu $ptelzwodun gonuüt wird. sollte - sodom von dum Gewäsnr oho Ge-
fährdung ausgoM + de'r Sphlplaü enUang d8s Bachlaufs oingefriedet werden (siehe
DIN 1 8 034 Seite 3 Abschn. 4.3.4).

4.2 Ausgang

Vor dem Ausgang zw $üüßo Sollte oin Auffanggol#ndar (z-B. Schleuse) angebracht worüon

26-F=EB--1998 88:35 +49 6359 85886 95Z S . 84
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öffentliche Slbung des Sozial- und Kulturausschuß

der Ortsgemeinde EbertBhdm
Seite 7 vm 8

am 04.05.1995

AU, l z.K.

l.ZI 3TOP 7 - Klndonpldpjltz Am Labentoln

Mit Schreiben vom 29.03 empfiehlt dio Verbandsgemeinde. dio Spielplätze
bzgl. ihrer Verkehrssichorholt durch don TUV tlborprüfen zu lassen. Vor
einer solchen Prüfung motto aur Jeden Fall dor Kinderspielplatz am
Fouorwohrhaus nou umzäunt werden. Außerdem sind die Spielgeräte zu
überholen. Es stellt lidl dlo. Frage, ob in die&am Zusammenhang der Platz
neu gostaltot werden soll.

Stellvertretendes AM Wildlng teilt fOr dlo SPD-Fraktion mit. daß man
beabsichtige. air don Kinde'garten Am Leberstoin in absehbarer Zeit eine
konkrete Planung vorzulegen. Dio SPD-Fmktlon bittet vor dom Troffon einer
Entscheidung darum, die Planung abzuwartnl-

1. 0bgo. Stein sdllägt vor, das Ing.-Büro Nactltriob und Weigel mit dor
Planung eines großangologten Spiolplaekonzeptos im Obordorf zu
beauftragen und den Kinderspielplatz "Am Leberstoin" fallen zu lassen.
Damit würde man sowohl im Obadorf wlo auch im Unterdorf vergleichbare
Verhältnisse scharon.

Auf Empfehlung von Obgm. Linska ergeht folgender ße:SblUË.
Bis zum Vorliogen dor Planung dor SPD-Fraktion wird die Angolegonheit
vnrtant
Abstimmt qser99bQi$:t einstimmig

z.K

TOP 8 - Vonchledün

a) Führen von Einladungsnachwelsen
Die Ausschußmitgliodor sprechen sich auf Anregung von Obgm. Linska
dafür aus. zuktlnftig keine Einladungsnadweiso mehr zu führen. Diese
Aussage betrifft allerdings nur den Sozial- und Kultur'ausschuß. Alle anduon
Ausschüsso massen hierübw selbst entscheiden.

/. 4

b) Einrichtung elnw' 2. Klndargartengt'upp8 Im Kindergarten Qulmhoim
Obgm. Linska infomiioR dartlber. daß dia Ortsgemeinde Quimheim
beabsichtigt. zum Beginn des Kindergntorljahres 1995/96 eine 2.
Kindergartengruppa im gamoindlichen Kindergarten einzurichten. Dies
würde ' die 'Möglichkeit geben. Mortesheimer Kinder in Quimhoim
unterzubringen und so dio angespannte Situation in Ebortshoim zu
entschärfen. Die 3 botroffonen Ortsgemoindon hätten einer solchen
Vorgehonsweiso gegenüber der Kreisverwaltung Bad Dürkheim bereits
zugestimmt, dio Mertesheimer Ehem müßtni allerdings Roch Gelegenheit
erhalten. sich zu dom Vorhaben zu äußnn. Dies soll im Rahmen einer
Veranstaltung in Morteshoim geschehen.

Ä .+-
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PLA N ZEI CHENERKLÄRUNG IPt an ZVO DIN 1 8 003)

GROS SE R
BUC }l S T A 8 E

KENlqZF'lCHNUNG DER PLANGEBIETSTEILE MIT UNTERSCHIED
LICFIE N FE STSE TZUNGEN

llbcd

g

NUTZUNG S L E l ST E
ART DES BAUGEBIETES. b : GESCHOSSZAHL
GRUNDFLACHENZAHL d : BAUWEISE
GARAGE. f : HOHENLAGE DER GEBÄUDE

DAC HNEIGUNG UND DACHF ORM

ALLGEMEINES WC)HNGE81ET $ a BauNVO
DORFGEBIET $ 5 Bau NVO

MtSCHGEBIET $ 6 B au NVO

s T l

s.t l
s. T.

SIEHE T E XT

ROM Z IFF ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HOCHSTGRENZE
DE Z iM ALZ AF{L
OHNE KRE IS

/&

GRUNDFLACHENZAHL g 17 Bau rave s. T. t. 2

OFFENE BAUWEISE. NUR EINZELHAUSER ZULASSIG s.T. 1. 3

s.T. 1. 8
s T. l d

3AULINIE MIT AUSNAHMEREGELUNG
BAUGRENZE $ 23 ( 3 ) B au NVO

STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN $9{1} lb BBauG

( ZAHL {M) ) HOHENLAcuE DER BAIJLICHEN ANLAGEN $9 (1) }d BBauG s.T. t. 5
STRASSENBEGREFIZUNGSLINIE . VERKEHRSFLACHEN FUSS - UNt GEH
WEGE g9 (1)e UfqD 3B3auG, SOWIE BEREICH DER AUS-LrlqD
EINFAHRTEN AUF DEN 9AUGRUrqDSTUCKEN $9(11 le BBauG
REGELUNG FUR GARBSEN UND UBERDACHTE STELLPLÄTZE

1'

GA
T'' ..

ZAHL [UE TER)

SICHTDREIECKE $ 9 1 1 1 2 BBauG /

Z AH' HOHENLINIEN $ g 1 1 1 4 BBauG

FLACHE FUR GEMEINBEDARF $9 (1)if BBauG

KINDERSPiELPLAT: $ 9 1t18 B=a:JG

FLACHE FUR LANDWIRTSCHAFT 9 9 {1) 108BauG

-.+ + -o -o- +-+ +
ABGREFqZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG $ t614) BQuIJv
VERBINDUrqG MIT D[R y:GREtjZUNGSLtNIE DER OFFEN.JTi.IC
/ERKEHRSFLACHElq urqD DER GELTurqGSBERElcHSGRErqzE

SN

rl
LJ

GRENZE DES KAUULtCHEN
PLANES $ 9 ( 5 ) Blau G

GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGS

WD
SD 28 -3S o

WAL MDACHER
SATTELDACHER
ZULASSIG

VON BIS 3S GRAD ( 36 0' TEILUNG ) DAC umEiGUNG
s T 2 1

VERBLEIBENDE
VORNE SEHENE

GRUNDSTUCKSGRENZEN
Erl d \iFW Y ll 7. 1967

AUFZUHEBENDE
qFW

sp
PARALLEL k RECHTWINKLIG +Z411LI11EIEBU MASSKETTEN

756

SCHEMATISCHE BAUKORPERANGABE DER HAUPT GE LAUDE

GE LAUDE UND rqEBENGEBAUDE VORHANDEN

 
MI

 



TEXTLI C H E FE STSETZUFIGEN:
ËN ERGANZUNG DER PLANZEtCHNUNG V7iRD FESTGESETZT

1.1
PLAN BS } BBauG
äiir E . aBSt.[NË:'iT]'äi=ë
AUSNAHME N

iM ALLGEMEINEN WOtlNGEBtET iWpX) UND MiSCHCEBiET [Utl SIND AUS
NAHMEN IM SINNE VON ABS 3 DER $g 4 UND 6 BauNVO GEMASS
$l ABS 5 BauNVC) AL!-GEMEIN ZULASSIG

12
1. 21

MASS DER BAULICHEN NUTZLJNG $9ABS l FIR: la BBauG
DIE HOCHSIWERTE DES S 17.1 SPALTE.. 3BIS 5 BcluNVO GELTEN NUR
IM NAHMEN DER UBERBAUBAREN FLACHEN UND IN VERBINDUNG MIT
DEN VORSCHRIFTEN DER ' LANDESBAUORDFIUNG VOM 27. FEBRUAR 1974

1. 3
t, 31

BAUWEISE 19 AB$: 1 NR I b BBglZ9
BEI DER OFFENEN BAUWEISE SIND DIE VORSCHRIFTEN (EMACS
$S 17. 18 UND 19 LANDESBAUORDNUNG VOM 27. FEBRUAR 1974

DEN
E\N -

ZUHALTEN

1. 6
1. 41

1. 5
1. 51

U3ERBAUBARE FLACHEN $9 ABS l tJR. lb BBayG
NEBEIIANLAGEI'J IM SINNE DES gli BauNVo) SIND lqUR INNERHALB DER
ÜBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSFLACHEN ZULASSIG
HC)HENLAGE DER BAULICHE:U ANJA:3EN $g ABS l NR; Id.BBsil9
DIE ERDGESCHOSSFUSSBODENOBERKANTE DARF HÖCHSTENS 0.90 METER
ÜBER OBERKANTE AUSGEBAUTER STRASSENBEGRENZUNGSLINIE LIEGEN
ALS MESSPUNKT IST DIE MITTE TIER BAUGRUNDSTUCKSBREITE AN DER
ST R ASSENBEGRElqZUNGSLINIE FESTE:LEGT

1. 6 GARAGEN UND UBERDACHTE SlEËtPLaTZE g9 ABS:l NR:le BBauG
SIE SIND NUR INNERHALB DER FESTGESETZTEN UBERBAUB,\REN FLACHEN
EtJTLANG [)ER SEITLICHEN GRUbJDS[UCKSGRENZEN IM ABSTATID VON
MIFIDESTENS S,0 b4ETERN AB STRG;SENBEGREtJZUNGSLINIE SOWIE NACH
DEN VORSCHRIFTEN DER LANDESBAUORDNUNG ZULASSIG. ,/

1.7 SICHTFLÄCHEN $9 ABS.l NR.2 BBallQ
1. 71 DIE SICHTDREIECKE SIND VON JEDER SICHTBEHINDERN[EN NUTZU.NG. BE

PFLANZUNG UND EINFRIEDUNG VON MEHR ALS 0,80 METER HOHE
ÜBER OBERKANTE AU$GEBAUTER STRASSENBEGRENZUNGSLINIE FREIZU
HALTEN

l B STELLUNG DEn B4yyQEIEJN :ë!$:ßgEN
iOt AN [rR BaULiNiE MIT AUSNAHMEREGELUNG SIND DtE GEBAUDE MIT EiNETR

ECKE AUF DIESER LINIE ENTSPRECHEND tER PLANEINTRAGUNG ZU
ERRICHT EN

2 BAUORDNUNGSRECHTLtCHE GESTALTUNGSVORSCHRIF:TEN

2. 1
2.1 1
2. 12

DACHGESTALTUNG VON HAUPTGEBAUDEN
DACHAUFBAUTEN UND KNIESTOCKE SIND UNZULASSIG
GEFALLEDACHER SIND MIT DUNKELBRAUNEN BAUSTOFFEN AUS
WITTERUNGSBESTANDtG EINGEFARBTEN TON - ZEMENTPFANNENZIEGELN
UND ZEMENTASBESTWELLPLATTEN EINZUDECKEN

22
2. 21

DACHGESTALTUNG yON NEBENANLAGEN i.S. v. S 16 BauNVO SOWIE
GÄnACEN UNÖ ÜBËRÖÄCHTE STELLPLATZE
BEI ERRICHTUNG IM SEITLICHEN GRENZABSTAND SIND NUR FLACH
DACHER BIS HOCHSTENS ZWEI GRAD NEIGUNG {360a TEILUNG) ZU

EINFRIEDUNGEN UND ABGRENZUNGEN
STRASSENSEITIG BIS ZUR GEBAUDEFLUCHT SIND NUR RASENBEGREN
ZUNGSSTEINE ODER MAUERSOCKEL BES HOCHSTENS 0,20 METER HOHE
ÜBER DER AUSSERSTEN STRASSENBEGRENZUNGSOBERKANTE ZULASSfG

LASSIG
2. 3
2. 31
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21 AUSLEGUNG : GEMASS $ 2 (61BBauG
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$2 161 B8auG Rdx,Erl d MFW. v. 30.9 66 Min
UND VERF d. BEZ'..n.EG v. 18.5.67
DURCH Mp/rX:/a/
DIE BETEILIGTEN GEMASS i2[5) WURDEN BENACHRICHTIGT
3EGFNN DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG
E NDE DER OFFENTLICHEN AUSLEGUNG
c) BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEPRUFT g 216) BBauG
ERGEBNIS DEN EINSENDERN MITGETEILT
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DA DIE GRUNDZUGE DER
PLANUNG NICHT BE
RUHRT WURDEN, WAR
E l NE NOCHMALIGE OFFENT
LICHE AUSLEGUNG NICHT
ERFORDERLICH.
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Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Ëk"{.\ .: "

beschloß in seiner Sitzung am 'l$ C)\ .XVbB die rtlckwirkende Inkraftsetzung

des Bebauungsplanes

q. hl.ä...J..

gem. $215Abs 3BauGBzum }'i.C)C. .A\RC

Ausgefertigt. eb tvlsbt. ''a 2 0s. Jlx3

Ortsbürgermeister

Die öffentliche Bekanntmachung der rückwirkenden Inkraftsetzung im Amtsblatt der

Verbandsgemeinde Grünstadt-Land am ll:ÖS J,S.'b3 wird bestätigt

30.ÖS,. 4ciq3,

O rtsbürger.meister



r' K AT A ITER VERMER K
OiE UBEREINSTIMMUNG DER PLANUNTERLAGEN MIT DEN AMTLICFIEN FLUR
KARTEN UNO DER ORTLICHKEIT WERDEN ALS RICHTIG BESCHEINIGT

DAT U bl V E RME SSUNGSAMT

BE IL AÜE E3EGRUrqDUNG GEMASS $2 15 ) BBauG

BEI DER VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLAFIES SIND DiE VOR
SCHRIFTEN DER LANDESBAUORDNUNG 1LBxu01 VC)M 27. FEBRUAR i974
ZU BEACHTEN

B E G R Ü N D U 1{ G

1.) Um dem Wohnungsbedarf der Bevölkerung gerecht zu werden, hat
die Gemeinde unter Abwägung der öffentlichen und privaten Be-
]-enge besch]ossen, den :3ebauungsp].an aufzuste].len und dessen
Vervirk].ichung sofort durchzuführen. Er enthält die rechtsver-
bindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung und
bi]-det die Grundlage für weitere bfaßnahmen,/ die zum Voll'+::3 des
Bundesbbaugesetzes erforderlich sind.

Das i)langebiet besteht aus einem Gelände, das sich für land-
wirtschaftliche llutzungen nicht besonders eignet. Es grenzt im
Osten unmittelbar an ein bestehendes Wohngebiet. Sicherheits-
zonen, Quer.lschutzgebiete und sonstige Beschränkungen verden
durch die städtebauliche Maßnahme nicht berührt .

3.) Die erforderlichen Versorgungsleitungen (Wasser , Strom) verden
im Zuge der Bebauung des Plante'oietes verlegt. Bis zur Erstellung
der gemeindlichen Kana].isation müssen sämt].sche Haushalts- und
Fäkalienabwässer in vasserdichten, Vorschriftsmäßigen Gruben
(Dlf{ b261) ohne Ab- und iiber].auf mit einem }4indestinhalt von 2o cb!:
gesaimnelxu und bei Bedarf ohne Belästigung Dritter ausgefahren +reräe
Die Gruben sind ausrechend zu isolieren. sodaß eine Verseuchnung de
Bodens und Grundwassers ausgeschlossen ist .

h.) Bei Ver\,rirk].ichung des P].ines entsteht der Gemeinde ein voraus-
sicht].icher Ersch]-ießungskostenantei] in Höhe von ca. D]-{ 3o.ooo,oc.
Der Kostenanteil der Gemeinde ist nach der Gemeindesatzung über
die Ersch].ießungsbeiträge mit log festgesetzt.

5. ) Zur Ordnung des Grund und Bodens ist die Umlegung des ?]-enge'Diele:
erforderlich. Soweit die Eigentumsverhä].tnisse. die Größe oder Foi
der Grundstücke die Venrirklichung des Bebauungsplanes arsch\'epen
oder unmöglich machen, \herden nach llaßgabe der JTotwendigl:eit dze
Verfahren nach dem b. und 5. Teig. des BBauG in Anwendung gebracht.

ll:bensheim, den 2o. to. 1972

.-H,"/
( Ortsbürgermeister )
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